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Begnadigung offenbar zugestehen, wenigstens war Gottfried der Bärtige 
seitdem in unangefochtenem Besitz der Grafschaft. Nachdem sein Sohn, 
Herzog Gottfried der Bucklige, 1076 umgebracht worden war, war der co­
mitatus urbis erneut umstritten. Einerseits wollte ihn Gottfried von Bouil­
lon an sich reißen und berief sich anscheinend darauf, daß Gottfried der 
Bucklige ihn als Sohn seiner Schwester „designiert“ habe263. Andererseits 
beanspruchte Mathilde von Tuszien, die Witwe des Ermordeten, die Graf­
schaft ebenfalls hereditario jure. Normalerweise gingen die großen Amtsle­
hen damals nicht an die Witwen, doch gab es z.B. den einigermaßen ver­
gleichbaren Präzedenzfall der Richilde, die von ihrem ersten Mann den 
Hennegau „geerbt“ und ihn in ihre zweite Ehe mit dem Grafen von Flan­
dern „eingebracht“ hatte264. Mathilde wurde jedenfalls von Gregor VH. un­
terstützt, der den Erzbischof Manasse von Reims aufforderte, ihr behilflich 
zu sein265. Sie erhielt auch von Bischof Theoderich den comitatum Virdu­
nensem, verlehnte ihn allerdings gleich weiter an den Grafen Albert von 
Namur266. Gottfried von Bouillon erwies sich jedoch als der Stärkere, und 
erst nachdem er und sein Schwager Balduin nach Jerusalem fortgezogen 
waren, konnte der Bischof - es war jetzt Richer - wieder über die Graf­
schaft verfügen. Er gab sie dem Grafen Theoderich von Bar, und dessen 
Familie besaß sie in den folgenden Jahrzehnten267.
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Worms

(Nr. 55 und 56) Bischof Burchard von Worms erhielt 1011 von Hein­
rich II. in zwei fast gleichlautenden Urkunden den comitatus im Lobdengau 
und den in der Wingarteiba (DDH II227 und 226). In seiner Besitzbestäti­


